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Vollzug des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) und des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG);
Allgemeinverfügung für die jagdrechtliche Erlaubnis zur Verwendung von Schalldämpfern

bei der Jagdausübung

Aufgrund des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Jagdgesetzes
(BayJG) erlässt das Landratsamt Unterallgäu folgende Einzelanordnung als

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

1. In Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG ist es gestattet, Schalldämpfer mit für
die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung in
allen Jagdrevieren einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen im Gebiet des Landkreises Unter-
allgäu zu verwenden.

2. Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes Unterall-
gäu in Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG innerhalb ganz Bayerns gestattet,
bei der Jagdausübung einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen Schalldämpfer zu verwenden.

3. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs.

4. Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Sie
gilt am 13.10.2022 als bekannt gegeben und wird im Amtsblatt des Landkreises Unterallgäu online
unter www.unterallgaeu.de/amtsblatt veröffentlicht.



- 289 -

KABl. Nr. 36/2022

Hinweise:

1. Die Aufnahme des „jagdlichen Übungsschießens“ in die Ausnahme von dem Verbot des Art. 29 Abs.
2 Nr. 7 BayJG dient der Klarstellung, dass der Änderung des Waffenrechtes entsprechend sowohl die
Jagdausübung als auch das Übungsschießen mit für die Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition
mit Zentralfeuerzündung unter Verwendung von Schalldämpfern gestattet ist. Das Verbot des Art.
29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG erstreckt sich nur auf die Ausübung der Jagd unter Verwendung von Schall-
dämpfern, insofern ist jagdrechtlich eine Einschränkung des Verbots auch nur insoweit erforderlich.

2. Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung können im Landrats-
amt Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim, zu den Geschäftszeiten am Empfang
im Eingangsbereich des Hauptgebäudes oder im Internet unter www.landratsamt-unterall-
gaeu.de/buergerservice/natur-und-umwelt/jagd im Bereich „zum Herunterladen“ eingesehen wer-
den.
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